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FulRnoten

Verkindet als Artikel 1 des Gesetzes Uber Hilfen und Schutzmal3hahmen bei
psychischen Krankheiten und zur Anderung anderer Gesetze vom 19. Dezember
2000 (Brem.GBI. S. 471)

Teil 1:
Aligemeines

§1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt

1.

Hilfen flr psychischKranke, die wegen der Besonderheit psychischer Stérungen und
zur Erlangung der Anspriiche psychisch Kranker notwendig sind, um Erkrankungen
zu heilen, deren Verschlimmerung zu verhiiten, Krankheitsbeschwerden zu lindern
und Wiedereingliederung zu fordern,

SchutzmalRnahmen fur psychisch Kranke,

die Unterbringung psychisch Kranker und

den Vollzug von Mal3regeln nach den 88 63, 64 des Strafgesetzbuches sowie § 7 des
Jugendgerichtsgesetzes (Mal3regelvollzug).
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(2) Psychisch Kranke im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die an einer Psychose,
einer Suchtkrankheit, einer anderen krankhaften seelischen Stérung oder an einer
seelischen Behinderung leiden oder gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer
solchen Krankheit, Stdrung oder Behinderung vorliegen.

§2
Firsorgegrundsatz

Bei allen MalZnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf die individuelle Situation der
psychisch Kranken besondere Ricksicht zu nehmen. Ihr Wille und ihre Wirde sind zu
achten. lhre Personlichkeitsrechte sind zu wahren.

Teil 2:
Hilfen und SchutzmafRnahmen fiir psychisch Kranke

§3
Trager der Hilfen und SchutzmaBnahmen

(1) Die Aufgaben nach den 88 5 und 7 dieses Gesetzes erflllen die Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven als Auftragsangelegenheiten.

(2) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz bestimmt in der
Stadtgemeinde Bremen die zustandige Behdrde oder Einrichtung. In der Stadtgemeinde
Bremerhaven ist der Magistrat die zustandige Behorde.

(3) Hilfen und Schutzmafinahmen werden durch den Sozialpsychiatrischen Dienst oder
durch das regionale Psychiatriseche Behandlungszentrum, in das der Sozialpsychiatrische
Dienst integriert ist (Sozialpsychiatrischer Dienst), durchgefihrt und vermittelt.

(4) Die Durchfuihrung von Hilfen . und Schutzmafl3nahmen kann anderen Einrichtungen in
offentlich-rechtlicher Tragerschaft Ubertragen werden. Die Senatorin fir Gesundheit,
Frauen und Verbraucherschutz kann geeigneten juristischen Personen des privaten
Rechts mit deren Zustimmung widerruflich die Befugnis verleihen, die Durchfiihrung von
Hilfen und SchutzmalRnahmen im eigenen Namen und in Handlungsformen des
offentlichen Rechts wahrzunehmen. Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz Ubertragt die Aufgaben nach Satz 1 und 2 durch Verwaltungsakt oder
offentlich-rechtlichen Vertrag. Geeignet sind Einrichtungen, die die notwendige Fachkunde
und Zuverlassigkeit nachweisen. Das Nahere regelt der jeweilige Rechtsakt, mit dem die
Aufgaben Ubertragen werden. Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz bt die Fachaufsicht aus.

§4
Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes

(1) Aufgabe des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist es,
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1. Hilfen nach § 5 anzubieten oder Hilfen zu vermitteln, wenn psychisch Kranke oder
ihnen nahestehende Personen diese Hilfen in Anspruch nehmen wollen oder ihm
bekannt wird, dass eine Person dieser Hilfen bedarf und

2. die Schutzmalnahmen nach § 7 durchzufiihren.

(2) Der Sozialpsychiatrische Dienst kann im Rahmen von Vereinbarungen zuséatzliche
Leistungen erbringen, die ihm von anderen Versorgungstragern tbertragen werden.

8§5
Hilfen

(2) Im Rahmen einer bedarfsgerechten Versorgung fur psychisch Kranke, zu der
beratende, ambulant und stationar behandelnde, komplementare und rehabilitative
Angebote gehoren, sind individuelle und institutionelle Hilfen gemeinde- und wohnortnah
vorzuhalten.

(2) zZiel der Hilfen ist es, durch rechtzeitige und umfassende Beratung und Betreuung
sowie durch Vermittlung oder Durchfiihrung geeigneter.Malinahmen, insbesondere von
Behandlung,

1. die selbstandige Lebensfiihrung beeintrachtigende und die personliche Freiheit
einschrankende MalRnahmen entbehrlich,zu machen (vorsorgende Hilfen),

2. solche Mallnahmen zu verkirzen (begleitende Hilfen) oder

3. nach solchen Malinahmen die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu
erleichtern und zu férdern (nachgehende Hilfen).

(3) Die Hilfen sind in Kaoperation mit anderen Anbietern und Tragern von Hilfen und
Leistungen fur psychisch Kranke zu erbringen. Die Trager der Hilfen und
Schutzmalnahmen beteiligen sich an der Koordination der Hilfs- und Leistungsangebote
fur psychisch Kranke. Zu den Hilfen gehoren insbesondere:

1. Abhalten von regelmafligen Sprechstunden unter der Leitung einer Facharztin oder
eines Facharztes fur Psychiatrie, ausnahmsweise einer in der Psychiatrie erfahrenen
Arztin oder eines in der Psychiatrie erfahrenen Arztes,

2. Vornahme von Hausbesuchen, wenn dies zur Durchfiihrung der Hilfen angezeigt ist,
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Vermittlung von Hilfen und Leistungen fir psychisch Kranke, die von anderen
Anbietern und Tragern erbracht werden,

4. Kooperation mit Anbietern und Tragern von Hilfen und Leistungen fur psychisch
Kranke,

5. Beteiligung an der Koordination der Hilfs- und Leistungsangebote fir psychisch
Kranke.

(4) Hilfen sind nur insoweit bereitzustellen, als psychisch Kranke Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch nicht nutzen kdnnen oder von diesen nicht erreicht werden. Es ist darauf
hinzuwirken, dass die Hilfen oder deren Kosten als Regelleistungen von anderen
Anbietern oder Leistungstragern tlbernommen werden.

(5) Die Hilfen sind so auszugestalten, dass sie den Bedurfnissen der psychisch Kranken
und den Besonderheiten ihrer Stérungen gerecht werden. Eine stationdre Behandlung soll
nur dann vermittelt werden, wenn das Ziel der Hilfen nicht auf anderem Wege erreicht
werden kann.

(6) Psychisch Kranken nahestehende Personen sollen entlastet, unterstitzt, ihre
Bereitschaft zur Mitwirkung bei den Hilfen erhalten und gefordert werden.

(7) Ehrenamtliche Hilfe, Angehdrigenarbeit,und Selbsthilfe sind zu férdern und in die
Versorgung psychisch Kranker einzubeziehen.

§6
Rechtsanspruch auf Hilfen

(1) Auf die Hilfen nach diesem Gesetz besteht ein Rechtsanspruch. Art, Ausmalf3 und
Dauer der Hilfen richten sich -nach den Besonderheiten des Einzelfalles.

(2) Psychisch Kranke'haben das Recht, die Hilfen abzulehnen.

(3) Die Hilfen sind zu leisten, sobald einem Trager der Hilfen und Schutzmalinahmen
bekannt wird, dass die Voraussetzungen fiur die Gewahrung der Hilfen vorliegen.

87
Schutzmafnahmen

(1) Wenn gewichtige Anzeichen dafiir vorhanden sind, dass eine psychisch kranke Person
ihre Gesundheit, ihr Leben oder andere eigene bedeutende Rechtsguter oder bedeutende
Rechtsguter Dritter zu gefahrden droht, hat der Sozialpsychiatrische Dienst

1.
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zunéchst die betroffene Person aufzufordern, sich beraten und bei einer Arztin oder
einem Arzt ihrer Wahl untersuchen zu lassen,

2. wenn die betroffene Person dieser Aufforderung nicht folgt, einen Hausbesuch
vorzunehmen und

3. wenn angezeigt, eine arztliche Untersuchung durchzufiihren.

Im begriindeten Ausnahmefall kann von der vorstehenden Reihenfolge abgewichen
werden.

(2) Die von der zustandigen Behotrde beauftragten Personen sind befugt, die Wohnung der
betroffenen Person zu betreten und die betroffene Person &arztlich.zu untersuchen, wenn
gewichtige Anhaltspunkte dafir vorhanden sind, dass dieszurAbwehr von gegenwartigen
Gefahren fur Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsguter der betroffenen
Person aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erforderlich ist.' Das gleiche gilt, wenn eine
gegenwartige Gefahr fir Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsguter Dritter
besteht.

(3) Wird eine psychische Erkrankung festgestellt undist zu befiirchten, dass die betroffene
Person ihre Gesundheit, ihr Leben oder andere eigene bedeutende Rechtsguter oder
bedeutende Rechtsguter Dritter aufgrund threr. psychischen Erkrankung geféhrdet, ist sie
aufzufordern, sich in ambulante oder stationédre Behandlung zu begeben. Dem
Behandelnden werden die Untersuchungsergebnisse mitgeteilt.

(4) Folgt die betroffene Person der Aufforderung nach Absatz 3 Satz 1 nicht und liegen
hinreichende Tatsachen dafurwvor, dass eine Unterbringung in Betracht kommen kann, ist
die Ortspolizeibehdrde zu unterrichten.

Teil 3:
Unterbringung und MaRregelvollzug

§8
Begriff der Unterbringung

(1) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn eine psychisch kranke
Person gegen ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit in ein psychiatrisches
Krankenhaus oder in eine psychiatrische Abteilung eines Allgemeinkrankenhauses
eingewiesen und dort zuriickgehalten wird.

(2) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt auch dann vor, wenn die
Einweisung oder das Zurtuckhalten ohne Einwilligung des oder der
Personensorgeberechtigten oder, soweit die betroffene Person nicht einwilligungsfahig ist,
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ohne Zustimmung eines anderen gesetzlichen Vertreters erfolgt, dessen Aufgabenkreis
das Recht zur Aufenthaltsbestimmung umfasst.

(3) Das Gericht kann die Zurtickhaltung einer psychisch kranken Person in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder in einer psychiatrischen Abteilung eines
Allgemeinkrankenhauses nach § 328 Abs. 1 des Gesetzes Uber das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit der
Auflage einer ambulanten oder teilstationaren Behandlung aussetzen, wenn hinreichende
Anhaltspunkte dafir vorliegen, dass hierdurch der Zweck der Unterbringung nach 8§ 10
ohne die Zurtickhaltung der psychisch kranken Person in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder in einer psychiatrischen Abteilung eines Allgemeinkrankenhauses
erreicht werden kann.

(4) Die fur die psychisch kranke Person, deren Zurlckhaltung nach’Absatz 3 ausgesetzt
ist, zustandige Einrichtung nach § 13 tberwacht die Einhaltung der Auflage und fiihrt diese
durch. Der § 22 Abs. 1, 2 und 5 und die 88 23 und 25 finden bei einer Aussetzung der
Zurtuckhaltung im ambulanten Bereich entsprechende Anwendung. Im teilstationaren
Bereich gilt dartber hinaus 8§ 26 Abs. 1 entsprechend.

(5) Das Gericht kann nach 8§ 328 Abs. 2 des Gesetzes Uber das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit die
Aussetzung der Zuriickhaltung nach Absatz 3 widerrufen, wenn die Patientin oder der
Patient die vom Gericht angeordnete Auflage einer ambulanten oder teilstationaren
Behandlung nicht erfullt.

(6) Wird die Aussetzung nach/Absatz 3 durch das Gericht aufgehoben, weil die Patientin
oder der Patient die Auflage nicht erfullt, findet § 15 entsprechende Anwendung.

§9
Voraussetzungen der Unterbringung

(1) Eine Unterbringung nach diesem Gesetz kommt in Betracht, wenn Hilfen und
SchutzmalRnahmen erfolglos waren, nicht durchgefiihrt werden konnten oder nicht méglich
sind und die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen.

(2) Die Unterbringung einer psychisch kranken Person ist nur zulassig, wenn und solange
durch ihr krankheitsbedingtes Verhalten eine gegenwartige erhebliche Gefahr fur

1. ihr Leben oder ihre Gesundheit oder

2. die Gesundheit, das Leben oder andere bedeutende Rechtsguter Dritter besteht und
diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann.
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(3) Eine gegenwatrtige erhebliche Gefahr im Sinne von Absatz 2 besteht dann, wenn
infolge der psychischen Erkrankung ein schadenstiftendes Ereignis bereits eingetreten ist,
unmittelbar bevorsteht oder zwar zeitlich nicht vorhersehbar, wegen besonderer Umstande
jedoch jederzeit zu erwarten ist.

(4) Die fehlende Bereitschaft, sich einer notwendigen arztlichen Behandlung zu
unterziehen, oder die regelméafige Einnahme schadigender Substanzen im
Zusammenhang mit einer Suchterkrankung rechtfertigen fir sich allein keine
Unterbringung.

(5) Eine Unterbringung nach diesem Gesetz darf nicht angeordnet oder muss aufgehoben
werden, wenn Mal3nahmen nach den 88 126 a und 453 ¢ der, Strafprozessordnung, nach

§ 7 des Jugendgerichtsgesetzes oder nach den 88 63, 64 und 66 des Strafgesetzbuches

getroffen werden.

§10
Zweck der Unterbringung

Zweck der Unterbringung ist es, durch Heilung, Besserung, Linderung oder Verhitung der
Verschlimmerung der psychischen Krankheit‘oder der seelischen Behinderung der
Patientin oder des Patienten die in § 9 genannten Gefahren abzuwenden.

8§ 11
Zweck des MaBregelvollzuges

Der Mal3regelvollzug ist darauf auszurichten, die Patientin oder den Patienten zur
Erreichung des Vollzugszieles nach. 8136 Satz 2 und § 137 des Strafvollzugsgesetzes
insbesondere durch arztliche, psychotherapeutische, soziotherapeutische oder
heilpadagogische MalRnahmen zu behandeln sowie sie oder ihn sozial und beruflich
einzugliedern.

§12
Rechts- und Pflichtenbelehrung der Patientin oder des Patienten

Die Patientin oder der Patient ist Uber ihre oder seine Rechte und Pflichten wahrend des
Unterbringungsverfahrens, der Unterbringung und des Mal3regelvollzuges zu belehren,
soweit dies der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten erlaubt. Die
Belehrung ist zu dokumentieren und von der Patientin oder dem Patienten mit Unterschrift
zu bestéatigen.
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§13
Einrichtungen

(1) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz bestimmt die an der
Unterbringung und im Einvernehmen mit dem Senator flr Justiz und Verfassung die an
dem Mal3regelvollzug beteiligten Einrichtungen. Geeigneten Einrichtungen in nicht-
offentlicher Tragerschaft kann mit deren Zustimmung widerruflich die Befugnis verliehen
werden, diese Aufgabe in eigenem Namen und in Handlungsformen des 6ffentlichen
Rechts wahrzunehmen. Die Durchfihrung des Mal3regelvollzugs darf nur an eine
geeignete juristische Person des privaten Rechts Ubertragen werden, an der die
Stadtgemeinde Bremen mit mindestens satzungsandernder Mehrheit beteiligt ist. Bei der
Besetzung der arztlichen und pflegerischen Leitungen und deren Stellvertretungen hat die
beliehene juristische Person hinsichtlich des Auswahlverfahrens und der Einstellung der
betreffenden Personen mit der Senatorin fir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
Einvernehmen herzustellen; der Senatorin fir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
ist im Rahmen ihrer fachaufsichtlichen Befugnisse ein direktes.\Weisungsrecht gegeniber
allen zur Durchfiihrung des Mal3regelvollzugs eingesetzten Beschaftigten der Einrichtung
einzuraumen. Die Senatorin fir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz tbertragt
diese Aufgaben durch Verwaltungsakt oder ¢ffentlichen Vertrag. Geeignet sind
Einrichtungen, die die notwendige Fachkunde und Zuverlassigkeit nachweisen. Das
Nahere regelt der jeweilige Rechtsakt, mit dem die Aufgaben Ubertragen werden. Die
Senatorin fir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz tbt die Fachaufsicht aus.

(2) Einrichtungen fur die Unterbringung sind‘die regional zustandigen psychiatrischen
Krankenh&auser, psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenh&ausern und
psychiatrischen Behandlungszentren, die stationare psychiatrische Behandlungsformen
vorhalten.

(3) Einrichtungen fiur den MaRregelvollzug sind insbesondere psychiatrische
Krankenh&auser und Allgemeinkrankenhauser mit einer psychiatrischen Abteilung. Dariliber
hinaus kénnen es Einrichtungen kommunaler oder freier Trager sein, die der
psychiatrischen, psychotherapeutischen oder soziotherapeutischen Behandlung,
Betreuung oder Rehabilitation dienen.

(4) Mit anderen Bundeslandern kénnen Vollzugsgemeinschaften zur Durchfiihrung des
Maldregelvollzuges gegrindet werden. Die Maldregeln kbnnen aufgrund besonderer
Vereinbarungen auch in Einrichtungen aufR3erhalb des Landes Bremen vollzogen werden.

(5) Die Einrichtungen missen so ausgestattet sein, dass eine auf die unterschiedlichen
Anforderungen abgestimmte Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten
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gewabhrleistet ist. Dies schliel3t sowohl notwendige Sicherungsmal3nahmen als auch die
Maglichkeit der offenen Unterbringung ein.

(6) Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen sollen die fur ihre Tatigkeit
notwendigen zusatzlichen Kenntnisse und Fahigkeiten durch Fort- und
WeiterbildungsmalRnahmen vermittelt werden.

8§14
Unterbringungsverfahren

(1) Die Anordnung einer freiheitsentziehenden Unterbringung durch das zustandige
Gericht erfolgt nur auf Antrag der Ortspolizeibehérde und unter den Voraussetzungen nach
§9.

(2) Der Antrag ist zu begriinden, das Ermittlungsergebnis und ein"Zeugnis einer Facharztin
oder eines Facharztes fur Psychiatrie sind beizufligen. Ein entsprechendes Zeugnis kann
auch von einer Arztin oder einem Arzt erstellt werden, die in'einem psychiatrischen
Fachdienst tatig sind. Aus dem Zeugnis muss hervorgehen, aus welchen Tatsachen und
arztlichen Beurteilungen sich ergibt, dass die Unterbringung geboten ist.

(3) Vor Anordnung einer Unterbringungsmafinahme . gibt das Gericht neben den in § 315
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 3 des Gesetzes Uber das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannten
Personen und Stellen

1. dem Sozialpsychiatrischen:Dienst, der behandelnden niedergelassenen Arztin, dem
behandelnden niedergelassenen Arzt, der behandelnden niedergelassenen
Psychotherapeutin oder dem behandelnden niedergelassenen Psychotherapeuten
und

2. der behandelnden’Arztin oder dem behandelnden Arzt der Einrichtung, sofern eine
sofortige Unterbringung vorgenommen worden ist oder die Patientin oder der Patient
sich schon in der Einrichtung befindet,

Gelegenheit zur AuRRerung.

8§15
Vollzug der Unterbringung

(1) Die vom Gericht angeordnete Unterbringung soll méglichst wohnortnah erfolgen. Sie
wird von der Ortspolizeibehérde vollzogen. Der Verfahrenspfleger und der
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Sozialpsychiatrische Dienst sind zu unterrichten. Hat die Patientin oder der Patient einen
Rechtsanwalt beauftragt, ist auch dieser zu unterrichten.

(2) Der Vollzug durch die Ortspolizeibehodrde endet mit der Aufnahme in der zustandigen
Einrichtung. Der weitere Vollzug erfolgt durch die Einrichtung.

8§16
Sofortige Unterbringung

(1) Eine Unterbringung ohne vorherige gerichtliche Entscheidung (sofortige Unterbringung)
kann von der Ortspolizeibehérde vorgenommen werden, wenn

1. eine gerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigefihrt werden kann,

2. die sofortige Unterbringung das einzige Mittel ist, um die.von'der psychisch kranken
Person aufgrund ihres krankheitsbedingten Verhaltens ausgehende gegenwartige
erhebliche Gefahr im Sinne des § 9 abzuwenden und

3. ein arztliches Zeugnis tUber den Gesundheitszustand der psychisch kranken Person
aufgrund einer friihestens am Vortage durchgeftihrten Untersuchung vorliegt.

(2) Nimmt die Ortspolizeibehdrde eine sofortige Unterbringung vor, so hat sie unverzuglich
beim Gericht einen Antrag auf Anordnung einer Unterbringung zu stellen. Die betroffene
Person ist in geeigneter Weise zu unterrichten. lhr ist Gelegenheit zu geben, Angehdrige
oder eine sonstige Person ihres.\Vertrauens/zu benachrichtigen. Bei Minderjahrigen sind
die Personensorgeberechtigten zu unterrichten. Entsprechend ist bei Personen zu
verfahren, fur die ein gesetzlicher Vertreter bestellt ist, dessen Aufgabenkreis das Recht
zur Aufenthaltsbestimmung oder.die Sorge fur die Gesundheit umfasst.

(3) Wird eine Unterbringung nicht bis zum Ablauf des auf den Beginn der sofortigen
Unterbringung folgenden Tages durch das Gericht angeordnet, ist die Patientin oder der
Patient durch die arztliche Leiterin oder den arztlichen Leiter der Einrichtung zu entlassen,
es sei denn, sie oder er verbleibt aufgrund ihrer oder seiner rechtswirksamen Einwilligung
in der Einrichtung. Von der Entlassung sind das Gericht, die in 8 14 Abs. 3 dieses
Gesetzes und in 8 315 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 3 des Gesetzes Uber das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
genannten Personen und Stellen, die Ortspolizeibehérde sowie die Arztin oder der Arzt zu
benachrichtigen, die oder der die Patientin oder den Patienten vor der Unterbringung
wegen ihrer oder seiner psychischen Erkrankung behandelt hat.
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(4) Lehnt das Gericht den Antrag der Ortspolizeibehtérde nach Absatz 2 ab, hat die
arztliche Leiterin oder der arztliche Leiter der Einrichtung den Patienten sofort zu
entlassen, es sei denn, er verbleibt aufgrund seiner rechtswirksamen Einwilligung in der
Einrichtung.

8§17
Fiursorgliche Zurickhaltung

(1) Befindet sich eine Patientin oder ein Patient in der Einrichtung, ohne aufgrund dieses
Gesetzes untergebracht zu sein, so kann bei Gefahr im Verzug die behandelnde Arztin
oder der behandelnde Arzt der Einrichtung unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1
Nrn. 1 und 2 entscheiden, die Patientin oder den Patienten gegen'oder ohne ihren oder
seinen Willen zurtickzuhalten. Die Griinde hierfir sind zu dokumentieren.

(2) Die Einrichtung hat unter Vorlage eines arztlichen Zeugnisses die Ortspolizeibehdrde
sofort zu benachrichtigen. Fur das weitere Verfahren gilt 8 16 Abs. 2 bis 4 entsprechend.

(3) Der Patientin oder dem Patienten ist durch die‘Einrichtung Gelegenheit zu geben,
Angehdrige oder sonstige Personen ihres oder seines Vertrauens zu benachrichtigen.

§18
MaRnahmen vor Beginn der Unterbringung

(1) Vor Beginn der Unterbringung ist der psychisch kranken Person der Grund der
Unterbringung mitzuteilen und ihr Gelegenheit zu geben, Angehérige oder Personen ihres
Vertrauens zu benachrichtigen.

(2) Bei einer Abholung der psychisch kranken Person aus ihrer Wohnung ist ihr
Gelegenheit zu geben, fur dig:Zeit ihrer Abwesenheit Vorsorge zu treffen, soweit dies mit
der Anordnung der Unterbringung vereinbar ist.

(3) Ist die psychisch kranke Person nicht in der Lage, selbst Vorsorge fir ihre hausliche
Umgebung zu treffen, und werden weder Angehdrige noch sonstige Vertrauenspersonen
von der Unterbringung benachrichtigt, hat der Polizeivollzugsdienst zu prifen, ob in der
hauslichen Umgebung der unterzubringenden Person durch ihre Abwesenheit Personen,
Tiere oder Sachen gefahrdet werden, und die zur Abwehr dieser Gefahr erforderlichen
Malinahmen einzuleiten. Zu diesem Zweck darf die Wohnung der untergebrachten
Person, die nicht erkennbar durch andere Personen betreut wird, durch den
Polizeivollzugsdienst betreten werden. Die Malinahmen sollen mit der psychisch kranken
Person erdrtert werden, soweit ihr Gesundheitszustand dies zulasst.
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Teil 4:
Betreuung wahrend der Unterbringung und des
MaRregelvollzuges

§19
Entscheidungsbefugnisse

Fur die Betreuung wahrend der Unterbringung und des Mafl3regelvollzuges ist die arztliche
Leiterin oder der arztliche Leiter der Einrichtung verantwortlich. Sie oder er kann ihre oder
seine Entscheidungsbefugnisse auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gbertragen, sofern
nicht das Gesetz die Wahrnehmung von Aufgaben durch die arztliche Leiterin oder durch
den arztlichen Leiter der Einrichtung nach § 13 oder die behandelnde Arztin oder den
behandelnden Arzt vorsieht.

§20
Rechtsstellung der Patientin oder des Patienten

(1) Die Patientin oder der Patient unterliegt wahrend der'Unterbringung und des
Maldregelvollzuges den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschrankungen ihrer oder
seiner Freiheit. Diese mussen im Hinblick auf den Zweck der Unterbringung und des
Maldregelvollzuges oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Einrichtung oder zur
Abwehr einer Gefahr flir das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung unerlasslich
sein. Die Beschrankungen mussen in einemrangemessenen Verhaltnis zu ihrem Zweck
stehen und durfen die Patientin oder den Patienten nicht mehr und nicht langer als
notwendig beeintrachtigen.

(2) Entscheidungen Uber die Eingriffe in'die Rechte der Patientin oder des Patienten sind
der betroffenen Person und ihrem gesetzlichen Vertreter gegeniber schriftlich zu erlassen
und zu begriinden. Bei Gefahr.im Verzug konnen Entscheidungen nach Satz 1 auch
mundlich getroffen werden. Sie sind unverztglich schriftlich zu begrinden.

§21
Eingangsuntersuchung

(1) Die Patientin oder der Patient ist unverzuglich nach ihrer oder seiner Aufnahme arztlich
zu untersuchen. Hierbei soll die Art der vorzunehmenden Behandlung festgelegt werden.

(2) Ergibt die arztliche Untersuchung, dass die Voraussetzungen der Unterbringung nach 8
9 nicht oder nicht mehr vorliegen, hat die Einrichtung

1. die Ortspolizeibehérde, die die Unterbringung veranlasst hat,

2. die Arztin oder den Arzt, die oder der die Person wegen ihrer psychischen
Erkrankung vor der Unterbringung behandelt hat,
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3. das Gericht und

4. soweit vorher beteiligt, den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie die in § 315 Abs. 1 Nr.
2, Abs. 3, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 3 des Gesetzes uber das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannten Personen,
soweit deren Anschriften bekannt sind,

unverzuglich zu unterrichten sowie die betroffene Person sofort zu beurlauben.

§22
Behandlung

(1) Wahrend der Unterbringung und des Malregelvollzuges'hat die Patientin oder der
Patient Anspruch auf eine nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis notwendige,
angemessene und rechtlich zulassige Behandlung unter Berticksichtigung aller im
Krankenhaus vorhandenen therapeutischen Angebote; die Behandlung schliel3t die
notwendigen Untersuchungen mit ein.

(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen.in den Abséatzen 3 bis 4a der
Einwilligung der Patientin oder des Patienten. Bei Minderjahrigen ist die Einwilligung der
Personensorgeberechtigten in die arztliche Behandlung erforderlich. Kann die Patientin
oder der Patient die Bedeutung und Tragwelite des Eingriffs und der Einwilligung nicht
beurteilen und ist ein Betreuer bestellt, dessen/Aufgabenkreis die Sorge fir die
Gesundheit umfasst, so ist dessen Einwilligung in die &rztliche Behandlung erforderlich.

(3) Eine Behandlung der Patientin oder.des Patienten ist gegen ihren oder seinen Willen
zuldssig, wenn

1. der Patientin oder dem Patienten aufgrund ihrer oder seiner psychischen Krankheit
die Einsicht in die Behandlungsbedirftigkeit der Krankheit oder die Fahigkeit, nach
dieser Einsicht zu handeln, fehlt,

2. die Behandlung zur Erreichung des Zwecks der Unterbringung nach § 10 oder zur
Erreichung des Zwecks des Maliregelvollzugs nach § 11 zwingend notwendig ist,

3. die Behandlung hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht,

4. nach Art oder Dauer weniger eingreifende MalRnahmen aussichtslos sind,

5. der zu erwartende Nutzen der Behandlung den mdglichen Schaden einer
Nichtbehandlung und die zu erwartenden Beeintrachtigungen durch die Behandlung

deutlich Gberwiegt und
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6. die Patientin oder der Patient zuvor &arztlich Giber die beabsichtigte Behandlung
aufgeklart wurde und in einer ihren oder seinen Verstandnismaoglichkeiten
entsprechenden Weise versucht wurde, die Zustimmung zur Behandlung zu
erreichen.

(3a) Eine Behandlung nach Absatz 3 darf nur die arztliche Leitung der Einrichtung
anordnen. Die Anordnung muss schriftlich erfolgen und Angaben zu den Voraussetzungen
der Zulassigkeit der Behandlung und zu den beabsichtigten Behandlungsmalinahmen
enthalten. Die Anordnung bedarf im Rahmen der Unterbringung der Genehmigung des
Betreuungsgerichts und im Rahmen des Maliregelvollzugs der Genehmigung der
Strafvollstreckungskammer des Landgerichts. Die Behandlung muss unter arztlicher
Uberwachung erfolgen. Art, Beginn und Ende der Behandlung,die maRgeblichen Griinde
fur inre Anordnung sowie die Uberwachung sind zu dokumentieren.

(4) Eine Behandlung der Patientin oder des Patienten ist gegen thren oder seinen Willen
auch zulassig, wenn

1. die Behandlung zur Abwendung einer gegenwartigen Gefahr fir das Leben oder einer
gegenwartigen erheblichen Gefahr fur die Gesundheit der Patientin oder des
Patienten oder Dritter zwingend erforderlichist,

2. der Patientin oder dem Patienten die Einsicht in die sofortige
Behandlungsbediirftigkeit oder die Fahigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln, fehlt
und

3. die Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 3 bis 5 gegeben sind.

(4a) Die Behandlung nach’Absatz 4 darf nur auf schriftliche Anordnung einer Arztin oder
eines Arztes der Einrichtung und unter arztlicher Uberwachung erfolgen. Die Anordnung ist
der Patientin oder dem Patienten auszuhandigen. Art, Beginn und Ende der Behandlung,
die maRgeblichen Griinde'filr inre Anordnung sowie die Uberwachung sind zu
dokumentieren.

(5) Eine Behandlung, die die Persdnlichkeit der psychisch kranken Person tiefgreifend und
auf Dauer schadigen konnte, ist unzuléassig. Ebenfalls unzuldssig ist eine Behandlung, die
der Erprobung von Arzneimitteln oder Verfahren dient.

(6) Eine Erndhrung gegen den Willen der Patientin oder des Patienten ist nur zul&assig,
wenn sie erforderlich ist, um eine gegenwartige Gefahr fir das Leben der Patientin oder
des Patienten abzuwenden.
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(7) Kann eine Krankheit der Patientin oder des Patienten in einer Einrichtung nach 8§ 13
nicht erkannt oder behandelt werden, ist die Patientin oder der Patient in ein anderes
Krankenhaus einzuweisen oder zu verlegen, das tber entsprechende Erkennungs- und
Behandlungsmoglichkeiten verfugt.

§23
Behandlungsplan

(1) Die Behandlung erfolgt nach einem Behandlungsplan, der bei der Unterbringung
unverzuglich und im Mal3regelvollzug spatestens sechs Wochen nach der Aufnahme zu
erstellen ist. Der Behandlungsplan ist mit der psychisch kranken Person und seinem
gesetzlichen Vertreter zu erdrtern, im Abstand von langstens dreisMonaten zu tberprifen
und fortzuschreiben.

(2) Der Behandlungsplan hat die Personlichkeit, das Alter, den Entwicklungsstand und die
Lebensverhaltnisse der Patientin oder des Patienten zu berucksichtigen. Er umfasst auch
die erforderlichen MalRnahmen, die der Patientin oder.dem Patienten nach der Entlassung
ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft erméglichen sollen. Der
Behandlungsplan enthalt Angaben insbesondere Uber:

1. die arztliche, psychotherapeutische, soziotherapeutische oder heilpddagogische
Behandlung,

2. die Einbeziehung von nahestehenden Personen in Behandlungsmalinahmen,

3. Malinahmen zur Freizeitgestaltung, und

4. die in 88 29 und 38 genannten Malinahmen.

Im Behandlungsplan firiden MafR3regelvollzug sind dartiber hinaus Mal3nahmen der
beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung, die Teilnahme an Veranstaltungen
der Weiterbildung und die in § 45 Abs. 2 genannten Mal3nahmen aufzufihren.

§24
Gestaltung der Unterbringung und des MaRregelvollzuges

(1) Die Unterbringung und der Mal3regelvollzug sollen unter Berucksichtigung
medizinischer, therapeutischer und sicherungsbedingter Gesichtspunkte den allgemeinen
Lebensverhaltnissen soweit wie moglich angepasst werden, sofern der Zweck der
Unterbringung und des Maldregelvollzuges dies zulasst.

(2) Kinder und Jugendliche sollen je nach Eigenart und Schwere ihrer Krankheit und nach
ihrem Entwicklungsstand untergebracht werden.
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(3) Der Patientin oder dem Patienten ist regelmal3ig Aufenthalt im Freien zu gewéahren.

(4) Der Patientin oder dem Patienten soll Gelegenheit zu sinnvoller Beschaftigung
gegeben werden.

§25
Begleitende Hilfen wahrend der Unterbringung

Der Sozialpsychiatrische Dienst leistet der Patientin oder dem Patienten wahrend der
Unterbringung begleitende Hilfen.

8§ 26
Personlicher Besitz

(1) Die Patientin oder der Patient hat das Recht, ihre oder seine personliche Kleidung zu
tragen und personliche Gegenstande sowie Geld und Wertsachen in ihrem oder seinem
unmittelbaren Besitz zu haben. Dieses Recht kann nur eingeschrankt werden, wenn und
soweit fur die Patientin oder den Patienten gesundheitliche Nachteile zu beflirchten, die
Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung
gefahrdet sind.

(2) Geld und Wertsachen kdnnen auch ohne Zustimmung der Patientin oder des Patienten
in Gewahrsam genommen werden, wenn und soweit die Patientin oder der Patient zum
Umgang damit nicht in der Lage ist und ein Verfahren zur Bestellung eines Betreuers fur
diesen Aufgabenkreis eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen ist.

(3) Die Patientin oder der Patient des MaRregelvollzuges kann Uber das Taschengeld frei
verflgen, soweit dies im Einklang mit dem Behandlungsplan steht.

§ 27
Recht auf Postverkehr

(1) Die Patientin oder/der Patient hat das Recht, Schreiben unbeschrankt und ungedffnet
abzusenden und zu empfangen.

(2) Schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten und an die Patientin oder den
Patienten dirfen in der Einrichtung durch die behandelnde Arztin oder den behandelnden
Arzt gedffnet und eingesehen werden, wenn tatsachliche Anhaltspunkte daftr vorliegen,
dass eine Weiterleitung der Patientin oder dem Patienten erhebliche Nachteile zufligen
oder die Sicherheit der Einrichtung gefahrden kdnnte, insbesondere wenn die Gefahr des
Einschmuggelns von Suchtstoffen oder gefahrlichen Gegenstadnden oder der Verabredung
von Straftaten besteht.
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(3) Der Schriftwechsel der Patientin oder des Patienten mit ihnrem oder seinem
gesetzlichen Vertreter oder Pfleger, der Besuchskommission, den Verteidigern,
Rechtsanwalten und Notaren, den Gerichten und Behorden, mit einer Volksvertretung des
Bundes oder der Lander sowie mit deren Mitgliedern, wird nicht Gberwacht.
Entsprechendes gilt fir Schreiben an das Europaische Parlament und dessen Mitglieder,
den Européaischen Gerichtshof fir Menschenrechte, den Europaischen Ausschuss zur
Verhitung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
sowie bei auslandischen Staatsangehdrigen an die konsularischen oder die
diplomatischen Vertretungen des Heimatlandes.

(4) Schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten, die eingesehen werden
durfen, kdnnen zurtickgegeben werden, wenn sich aus der Weiterleitung fur die Patientin
oder den Patienten erhebliche Nachteile ergeben wirden oder der Zweck der
Unterbringung und des Maldregelvollzuges oder die Sicherheit.der Einrichtung gefahrden
wuirde. Sofern die Patientin oder der Patient einen gesetzlichen Vertreter hat, erfolgt die
Rickgabe an diesen.

(5) Schriftliche Mitteilungen an die Patientin oder'den Patienten, die eingesehen werden
darfen, kdnnen zuriickgehalten werden, wenn Sie geeignet sind, der Patientin oder dem
Patienten gesundheitlichen Schaden zuzufligen oder.den Zweck der Unterbringung und
des Maldregelvollzuges, oder die Sicherheitder Einrichtung zu gefdhrden. Im Falle der
Zuruckhaltung ist der Absender zu versténdigen oder die schriftliche Mitteilung
zuriickzusenden, wobei der Grund, weshalb sie der Patientin oder dem Patienten nicht
ausgehandigt worden ist, anzugeben'ist.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten'entsprechend fur Pakete, fir Telegramme, Telefaxe und
sonstige Mittel der Telekommunikation sowie fur Datentradger und Zugange zu
Datennetzen. Pakete dirfen in'/Abweichung von Absatz 2 auch durch von der arztlichen
Leitung hierfuir beauftragte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter getffnet und eingesehen
werden. Die Einsichtnahme soll in Anwesenheit der Empfangerin oder des Empfangers
erfolgen. Fur Telefongesprache gelten die Vorschriften Gber den Besuch in § 28 Abs. 1 und
2 entsprechend.

(7) Kenntnisse, die bei der Uberwachung und der Beschrankung des Postverkehrs
gewonnen werden, sind vertraulich zu behandeln.

§ 28
Recht auf Besuch

(1) Die Patientin oder der Patient hat das Recht, im Rahmen einer allgemeinen
Besuchsregelung der Einrichtung Besuch zu empfangen.
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(2) Besuche kénnen beschrankt oder untersagt werden, wenn und soweit fir die Patientin
oder den Patienten gesundheitliche Nachteile zu beflirchten oder die Sicherheit der
Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefahrdet sind.

(3) Aus Grunden der Sicherheit der Einrichtung kann ein Besuch davon abhangig gemacht
werden, dass sich der Besucher durchsuchen lasst. Ein Besuch kann tiberwacht und
abgebrochen oder die Ubergabe von Gegenstanden untersagt werden, wenn anderenfalls
gesundheitliche Nachteile fiur die Patientin oder den Patienten zu beflirchten oder die
Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung
gefahrdet waren.

(4) Absatz 3 Satz 1 gilt fir Besuche von Verteidigern, Rechtsanwalten und Notaren in einer
die Patientin oder den Patienten betreffenden Rechtssache mit der Malgabe, dass eine
inhaltliche Uberpriifung der von ihnen mitgefiihrten Schriftstiicke und sonstigen Unterlagen
unzulassig ist; die Ubergabe dieser Schriftstiicke oder Unterlagen/an die Patientin oder
den Patienten darf nicht untersagt werden. Fir Besucheéwon Verteidigern bleiben die 88
148 und 148 a der Strafprozessordnung unberuhrt.

§29
Beurlaubung und Ausgang

(1) Die arztliche Leiterin oder der arztliche Leiter der Einrichtung kann im Rahmen der
Unterbringung die Patientin oder den Patienten bis zu zehn Tagen beurlauben, wenn der
Zweck der Unterbringung dadurch nicht beeintrachtigt wird und eine Gefahr fir
Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsgtiter Dritter nicht zu befiirchten ist.
Vor Beginn der Beurlaubung sind, wenn ein gesetzlicher Vertreter fur die Patientin oder
den Patienten bestellt ist, dieser und der Sozialpsychiatrische Dienst, soweit sie beteiligt
waren, rechtzeitig zu benachrichtigen.

(2) Im Mal3regelvollzug kann der Patientin oder dem Patienten Urlaub bis zu 30
Kalendertagen im Kalendervierteljahr gewahrt werden, soweit nicht Tatsachen die
Beflirchtung begriinden; dass die Patientin oder der Patient sich dem Vollzug der
Maldregel entzieht oder den Urlaub zu rechtswidrigen Taten missbraucht.

(3) Die Beurlaubung kann mit Auflagen, insbesondere der Verpflichtung zur Weiterfihrung
der arztlichen Behandlung, verbunden werden. Sie kann jederzeit widerrufen werden,
insbesondere wenn Auflagen nicht befolgt werden. Ein Anspruch auf Beurlaubung besteht
nicht.

(4) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 finden auf stundenweise Beurlaubung im Rahmen der
Unterbringung (Ausgang) entsprechende Anwendung.
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(5) Die untergebrachte Patientin oder der untergebrachte Patient kann mit Zustimmung der
arztlichen Leiterin oder des arztlichen Leiters der Einrichtung unter der Aufsicht einer
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters das Geldnde der Einrichtung verlassen. Ein Anspruch
auf begleiteten Ausgang besteht nicht.

§30
Hausordnung

(1) Die Einrichtung erlasst eine Hausordnung, die vor Inkrafttreten der Senatorin fir
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz zur Kenntnis zu geben ist. Die Hausordnung
regelt die Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patienten; sie kann insbesondere
Regelungen Uber die Einbringung von Gegenstanden, die Ausgestaltung der Rdume, die
Einkaufsmoglichkeiten, ein Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot; die Besuchszeiten, den
Telefonverkehr, den Schriftwechsel, die Freizeitgestaltung und den.Aufenthalt im Freien
enthalten. Den Patientinnen und Patienten und der Besuchskommission ist Gelegenheit
zur Mitwirkung beim Erlass der Hausordnung zu geben. Die/Hausordnung ist durch
standigen Aushang in der Einrichtung allgemein bekannt. zu machen.

(2) Durch die Hausordnung dtrfen Rechte der Patientinnen und Patienten nicht weiter als
nach diesem Gesetz zulassig eingeschrankt werden.

§31
Besondere Schutz- und SicherungsmaBnahmen

(1) Besondere Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind nur dann zulassig, wenn und
solange von der Patientin oder.dem Patienten die gegenwartige Gefahr von
Gewalttatigkeiten gegen Personen oder Sachen, der Selbstverletzung, der Selbsttétung
oder der Flucht ausgeht und diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Als
besondere Schutz- und SicherungsmalRnahmen sind zulassig:

1. die Beschrankung.des Aufenthaltes im Freien,

2. die Absonderung von anderen Patientinnen und Patienten,

3. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum,

4. die Fesselung bei Ausfihrungen, Vorfliihrungen oder Transporten,
5. die voribergehende Ruhigstellung durch Medikamente.

(2) Besondere Schutz- und SicherungsmafRnahmen diirfen nur von einer Arztin oder
einem Arzt der Einrichtung aufgrund eigener Untersuchung befristet angeordnet werden.
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Bei Gefahr im Verzug durfen besondere Schutz- und Sicherungsmaflinahmen mit
Ausnahme von Absatz 1 Nr. 5 auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Einrichtung angeordnet werden; die Entscheidung der Arztin oder des Arztes ist
unverzuglich nachzuholen.

(3) Bei besonderen Schutz- und Sicherungsmalinahmen nach Absatz 1 Nr. 3 ist eine
angemessene und regelmaRige Uberwachung zu gewahrleisten.

(4) Art, Beginn und Ende einer besonderen Schutz- und Sicherungsmal3Bhahme sowie die
Grunde fur ihre Anordnung sind zu dokumentieren.

§ 3l1a
Fixierung

(1) Eine Fixierung liegt vor, wenn die tatsachliche kérperliche Bewegungsfreiheit einer
psychisch kranken Person gegen ihren Willen durch mechanische Vorrichtungen nach
jeder Richtung hin weitgehend oder vollstandig aufgehaben 'wird.

(2) Kommt eine nach Art und Dauer weniger eingreifende Malinahme nicht in Betracht
oder ist sie aussichtslos, ist eine Fixierung zuléssigywenn'und solange von der psychisch
kranken Person eine gegenwartige erhebliche Gefahr fir ihr Leben oder ihre Gesundheit,
fur Leben, Gesundheit oder andere bedeutende Rechtsguter Dritter ausgeht oder eine
Fluchtgefahr besteht, und diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann.

(3) Eine Fixierung darf nur von einer Arztin oder einem Arzt der Einrichtung aufgrund
eigener Untersuchung befristetangeordnetwerden. Die Anordnung muss schriftlich
erfolgen und Angaben zu den/Voraussetzungen der Zulassigkeit einer Fixierung und deren
voraussichtlicher Dauer enthalten.

(4) Die Anordnung der Fixierung bedarf der Genehmigung des zustandigen Gerichts, es
sei denn, die Fixierung unterschreitet absehbar die Dauer von 30 Minuten. Kann eine
vorherige richterliche Genehmigung nicht eingeholt werden, ohne den Zweck der Abwehr
einer gegenwartigen erheblichen Gefahr im Sinne des Absatz 2 Satz 1 zu gefahrden, ist
diese unverziglich nachzuholen, es sei denn, dass bereits zu Beginn der Fixierung
abzusehen ist, dass die richterliche Entscheidung erst nach Beendigung der Fixierung
ergehen wird und eine erneute Anordnung nicht zu erwarten ist.

(5) Wahrend der Dauer der Fixierung ist eine standige Betreuung durch therapeutisches
oder pflegerisches Personal der Einrichtung sicherzustellen. In kurzfristigen Abstanden ist
von einer Arztin oder einem Arzt der Einrichtung zu Uberpriifen, ob die Voraussetzungen
fur die Fixierung weiterhin vorliegen. Die Fixierung ist unverzuglich aufzuheben, wenn die
Voraussetzungen fur ihre Anordnung weggefallen sind.
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(6) Anordnung und Dauer einer Fixierung, die maf3geblichen Grinde fir ihre Anordnung,
ihre Durchsetzung sowie die Art inrer Uberwachung sind zu dokumentieren. Wird geman
Absatz 4 Satz 2 eine nachtragliche Genehmigung nicht eingeholt, sind die Griinde fiur die
Annahme zu dokumentieren, dass die richterliche Entscheidung erst nach Beendigung der
Fixierung ergehen wirde und eine erneute Anordnung nicht zu erwarten ist.

(7) Nach Beendigung der Fixierung ist die psychisch kranke Person auf die Méglichkeit
hinzuweisen, die Zulassigkeit der durchgefihrten Fixierung gerichtlich tberprifen zu
lassen. Der Hinweis ist aktenkundig zu machen.

§32
Durchsuchung und Untersuchung

(1) Die Patientin oder der Patient, ihre oder seine Sachen und die, Raume der Einrichtung
durfen durchsucht werden, sofern der Zweck der Unterbringung und des
Maldregelvollzuges oder die Sicherheit der Einrichtung gefahrdet ist.

(2) Eine mit einer Entkleidung verbundene Durchsuchung.ist nur bei begrindetem
Verdacht zuléssig, dass die Patientin oder der Patient Waffen, andere gefahrliche
Gegenstande oder Stoffe, die dem Betaubungsmittelgesetz unterliegen, am Kérper fuhrt.
Diese Durchsuchung muss in einem geschlossenen Raum durchgefiihrt werden; andere
Patientinnen oder Patienten durfen nicht anwesend sein. Frauen dirfen nur durch
weibliches Personal, Manner nur durch mannliches Personal durchsucht werden. Auf das
Schamgefihl ist Rucksicht zu nehmen:

(3) Begrunden Tatsachen den Merdacht, dass sich in Kérperhéhlen oder im Korper der
Patientin oder des Patienten Stoffe befinden, die dem Betdubungsmittelgesetz unterliegen,
kann durch eine Arztin oder einen Arzt eine Untersuchung der Patientin oder des
Patienten vorgenommen werden.

(4) In den Fallen des Absatzes 2 und 3 kann die arztliche Leiterin oder der arztliche Leiter
der Einrichtung auch allgemein anordnen, dass Patientinnen oder Patienten bei der
Aufnahme, nach jeder Abwesenheit und nach jedem Besuch zu durchsuchen oder zu
untersuchen sind.

(5) Bei suchtgefahrdeten Patientinnen oder Patienten kbnnen die Untersuchungen
durchgefiihrt werden, die zum Nachweis von im Korper befindlichen Stoffen notwendig
sind.

(6) Uber die Durchsuchung und die Untersuchung ist ein Protokoll zu fertigen, das der
Patientin oder dem Patienten zur Kenntnis zu geben ist.
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§33
Voraussetzung des unmittelbaren Zwangs

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung dirfen zur Durchsetzung der in diesem
Gesetz vorgesehenen Einschrankungen der Rechte der Patientin oder des Patienten
unmittelbaren Zwang anwenden.

(2) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen durch korperliche Gewalt.

(3) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann
unterbleiben, wenn die Umstande sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort
angewendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat zu verhindern oder eine
gegenwartige Gefahr abzuwenden.

Teil 5:
Psychiatrieplan, Psychiatrieausschuss, Besuchskommission, Beschwerderecht

§34
Psychiatrieplan

(1) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und/\/erbraucherschutz erstellt auf der
Grundlage der kommunalen Psychiatrieplane einen Psychiatrieplan fiir das Land Bremen,
der regelmaRig fortzuschreiben ist.

(2) Im Psychiatrieplan werden im Einvernehmen mit dem Magistrat der Stadtgemeinde
Bremerhaven

1. die Koordinierungsfunktionen,

2. die Versorgungsregionen,

3. die Gesundheitsberichterstattung und

4. die Entwicklungsplanung

fur die psychiatrische Versorgung einschlie3lich der Suchtkrankenhilfe auf kommunaler
Ebene festgelegt.

(3) Bei der Aufstellung des Psychiatrieplans ist der Psychiatrieausschuss zu beteiligen.
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§35
Psychiatrieausschuss

(1) Fur das Land Bremen wird ein Psychiatrieausschuss eingerichtet. Der
Psychiatrieausschuss hat die Aufgabe, die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz in grundsatzlichen Fragen zur Planung und Gewabhrleistung der
Versorgung psychisch Kranker zu beraten und sich an der Aufstellung des
Psychiatrieplans zu beteiligen.

(2) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung das Néahere zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere
Regelungen tber

1. die Aufgaben des Psychiatrieausschusses,

2. die Voraussetzungen flr sein Tatigwerden,

3. die Zusammensetzung des Psychiatrieausschusses,

4. die Anforderungen an die Sachkunde und die Pflichten der Mitglieder,

5. das Verfahren,

6. die Geschaftsfuhrung,

7. die Aufgaben des Vorsitzenden und

8. die Bekanntgabe der Beschlisse

zu treffen.

(3) Der Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven kann fir die Stadtgemeinde
Bremerhaven einen kommunalen Psychiatrieausschuss einrichten.

8§ 36
Besuchskommission

(1) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz beruft eine
Besuchskommission, die in der Regel ohne Anmeldung jahrlich mindestens einmal die
Einrichtungen nach § 13 besucht und tberpruft, ob die mit der Unterbringung,
Behandlung, Betreuung und mit dem Mal3regelvollzug verbundenen Aufgaben erfullt und
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die Rechte der Patientinnen und Patienten gewahrt werden. Dabei ist den Patientinnen
und Patienten Gelegenheit zu geben, Wiinsche oder Beschwerden vorzutragen.

(2) Der Besuchskommission ist ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen nach § 13
und zu den Patientinnen und Patienten zu gewéhren. Die Einsicht in die Gber die Patientin
oder den Patienten vorhandenen Unterlagen ist mit Einverstandnis der Patientin oder des
Patienten oder des gesetzlichen Vertreters zu ermoglichen. Der Patientin oder dem
Patienten oder ihrem oder seinem gesetzlichen Vertreter ist bei der Aufnahme Gelegenheit
zu geben, der Besuchskommission die Einwilligung in die Einsichtnahme der
Krankenunterlagen schriftlich zu erteilen.

(3) Die Besuchskommission soll sich dartiber hinaus in anderen Einrichtungen, in denen
psychisch Kranke behandelt oder betreut werden, einen Eindruck tber die Versorgung
psychisch Kranker verschaffen.

(4) Innerhalb von zwei Monaten nach jedem Besuch einer Einrichtung fertigt die
Besuchskommission einen Bericht an, der auch die Wiinsche und Beschwerden der
Betroffenen enthalt und zu ihnen Stellung nimmt. Eine Zusammenfassung dieser Berichte
Ubersendet der Senat der Bremischen Birgerschaft:mindestens alle zwei Jahre.

(5) Der Besuchskommission gehéren an:

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin fur Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz,

2. eine Facharztin oder ein Facharzt.fur Psychiatrie,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Bereich der Kinder- und
Jugendpsychiatrie,

4. eine Richterin oder ein Richter,

5. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Tragers der Hilfen und Schutzmaflinahmen
aus Bremen bei Besuchen in der Stadtgemeinde Bremen oder eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter des Tragers der Hilfen und Schutzmal3hahmen aus Bremerhaven bei

Besuchen in der Stadtgemeinde Bremerhaven,

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesverbandes der Psychiatrieerfahrenen e.
V.,
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eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesverbandes der Angehoérigen psychisch
kranker Menschen,

8. eine Vertreterin oder ein Vertreter der oder des Landesbehindertenbeauftragten der
Freien Hansestadt Bremen.

Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz beruft die Mitglieder der
Besuchskommission auf Vorschlag der Deputation fir Gesundheit und benennt ein
Mitglied, das Ansprechpartner fir psychisch Kranke und deren Angehdrige ist und deren
Interessen vertritt. Fur jedes Mitglied ist mindestens eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter zu berufen. Die Deputation flir Gesundheit kann Mitglieder der Deputation
und bei Besuchen in der Stadtgemeinde Bremerhaven auch Mitglieder.der
Stadtverordnetenversammlung als weitere Mitglieder der Besuchskommission der
Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutzvorschlagen. Dartiber hinaus
kann die Deputation fir Gesundheit weitere Mitglieder auch fur Einzelbesuche
vorschlagen. Der zustandigen Amtsarztin oder dem zustéandigen Amtsarzt ist Gelegenheit
zur Teilnahme an den Besuchen zu geben.

(6) Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden fur zwei Jahre
berufen. Eine erneute Berufung ist zulassig.

(7) Die Mitglieder der Besuchskommission'sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre’Entschadigung richtet sich nach den
Bestimmungen des Justizvergitungs- und -entschadigungsgesetzes Uber die
Entschadigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

(8) Die Besuchskommission gibt sich.eine Geschaftsordnung.

(9) Das Petitionsrecht der Patientin oder des Patienten und die Aufsichtspflichten und
-rechte der zustandigen Behorden bleiben unberihrt.

§ 37
Beschwerderecht

Die Patientin oder der Patient hat das Recht, sich mit Wiinschen, Anregungen und
Beschwerden in Angelegenheiten, die sie oder ihn selbst betreffen, an die arztliche Leiterin
oder den arztlichen Leiter der Einrichtung und an die Senatorin fir Gesundheit, Frauen
und Verbraucherschutz zu wenden. Die Patientin oder der Patient hat im Rahmen der 88
27, 28 und 29 das Recht, sich auch an andere Stellen zu wenden, die die Interessen von
Patientinnen und Patienten wahrnehmen. Ist eine Patientin oder ein Patient gehorlos,
hochgradig horbehindert oder stumm, so ist eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher fur
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die Gebardensprache beizuziehen, sofern sich die Patientin oder der Patient in dieser
verstandigen kann.

Teil 6:
Beendigung der Unterbringung und des MaRregelvollzuges

§38
Entlassung

(1) Die Einrichtung nach § 13 unterrichtet unverziglich das Gericht, wenn nach ihrer
Uberzeugung die Voraussetzungen fiir eine Unterbringung nicht vorgelegen haben oder
nicht mehr vorliegen.

(2) Die Patientin oder der Patient ist bei Aufhebung der Unterbringung.durch das Gericht
oder nach Beendigung des Malregelvollzuges durch gerichtlichen.Beschluss zu
entlassen.

(3) Nach Ablauf der vom Gericht bestimmten Dauer fir'die Unterbringungsmalf3inahme ist
die Patientin oder der Patient zu entlassen, wenn‘nicht zum gleichen Zeitpunkt eine
weitere Unterbringungsanordnung wirksam wird oder die Patientin oder der Patient
aufgrund seiner oder ihrer rechtswirksamen Einwilligung in der Einrichtung verbleibt.

8§39
Entlassungsvorbereitung

(1) Die Vollziehung einer Unterbringungsmalnahme kann nach § 328 Abs. 1 des
Gesetzes Uber das Verfahren indFamiliensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit als Entlassungsvorbereitung ausgesetzt werden, wenn dies
nach dem Gesundheitszustand und.den personlichen Verhaltnissen der Patientin oder des
Patienten gerechtfertigt erscheint. Je nach Betreuungs- und Behandlungsbedarf kann die
Anordnung des Gerichtes‘mit der Auflage, den Sozialpsychiatrischen Dienst im Rahmen
der nachgehenden Hilfenin Anspruch zu nehmen, sich in arztliche oder
psychotherapeutische Behandlung zu begeben und die arztlichen oder
psychotherapeutischen Anordnungen zu befolgen, verbunden werden.

(2) Die Einrichtung nach § 13 hat nach Abstimmung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst
dem Gericht und den an den nachgehenden Hilfen Beteiligten mitzuteilen, welche
nachgehenden Hilfen notwendig sind und ob eine arztliche oder psychotherapeutischen
Weiterbehandlung erforderlich ist.
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8§40
Nachgehende Hilfen

(1) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat nachgehende Hilfen zu erbringen. Aufgabe der
nachgehenden Hilfen ist es, den Personen, die aus der Unterbringung, dem
Maldregelvollzug oder einer sonstigen stationaren psychiatrischen Behandlung entlassen
werden, durch individuelle medizinische und psychosoziale Beratung und Betreuung den
Ubergang in das Leben auRerhalb des Krankenhauses zu erleichtern.

(2) Ist die Aussetzung der Vollziehung einer Unterbringung nach 8 328 Abs. 1 des
Gesetzes Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Auflagen Utber eine arztliche oder psychotherapeutische
Behandlung und psychosoziale Beratung verbunden, gehort es‘’zur Aufgabe der
nachgehenden Hilfen, auf die Einhaltung dieser Auflagen hinzuwirken und die Patientin
oder den Patienten Uber die Folgen einer Unterbrechung der notwendigen arztlichen oder
psychotherapeutischen Behandlung zu informieren.

(3) Die behandelnde Arztin, der behandelnde Arzt, die behandelnde niedergelassene
Psychotherapeutin oder der behandelnde niedergelassene Psychotherapeut hat die
Einrichtung nach 8 13 zu unterrichten, wenn die @rztlichen oder psychotherapeutischen
Anordnungen von der Patientin oder dem Patienten nicht eingehalten werden oder eine
arztliche oder psychotherapeutische Behandlung nicht mehr erforderlich ist.

(4) Der Patientin oder dem Patienten des Mal3regelvollzuges konnen durch das Gericht im
Rahmen von Entlassungsvorbereitungen oder im Zusammenhang mit der Aufhebung des
Maldregelvollzuges Auflagen erteilt werden, insbesondere der Aufenthalt in einer
komplementaren Einrichtung oder.eine arztliche oder psychotherapeutische Behandlung.

Teil 7:
Besondere Bestimmungen fiir den MaRregelvollzug

§41
Beschaftigungs- und Arbeitstherapie, Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung

(1) Die Patientin oder der Patient des Mal3regelvollzuges erhalt im Rahmen des
Behandlungsplans beschaftigungs- und arbeitstherapeutische Angebote.
Arbeitstherapeutische Angebote dienen insbesondere dem Ziel, Fahigkeiten fur eine
Erwerbstatigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fordern. Dartber
hinaus soll die Patientin oder der Patient Gelegenheit zur Arbeit erhalten.
Bundesgesetzliche Regelungen bleiben unberuhrt.

(2) Im Rahmen des Mal3regelvollzuges soll der Patientin oder dem Patienten Gelegenheit
zur Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung, Umschulung oder Teilnahme an anderen
ausbildenden oder weiterbildenden MalRnahmen gegeben werden. Es kann der Patientin
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oder dem Patienten des Maliregelvollzuges auch gestattet werden, einer Arbeit,
Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung aufR3erhalb der Einrichtung
nachzugehen oder an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Mal3hahmen
teilzunehmen.

(3) Patientinnen und Patienten des Mal3regelvollzuges, die den Abschluss der
Hauptschule nicht erreicht haben, soll Unterricht in den zum Hauptschulabschluss
fuhrenden Fachern erteilt oder Gelegenheit gegeben werden, an einem der Art und dem
Grunde der Behinderung der Patientin oder des Patienten entsprechenden Unterricht
teilzunehmen. Bei der beruflichen Ausbildung oder Umschulung ist berufsbildender
Unterricht zu ermoglichen. Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

§42
Gewdhrung von Arbeitsentgelt und Zuwendungen
bei EingliederungsmaBnahmen fiir MaBregelvollzugspatienten

(1) Fur geleistete Arbeit ist ein angemessenes Entgelt zu gewéhren. Bei Teilnahme am
Unterricht, an einer MalRnahme der Berufsausbildung, der.beruflichen Fortbildung oder
Umschulung, an heilpadagogischer Férderung oder an arbeitstherapeutischen
Malnahmen kann der Patientin oder dem Patienten eine Zuwendung gewahrt werden.
Von der Gewéhrung des Entgelts oder der Zuwendung kann aus Griinden des
therapeutischen Konzepts der Einrichtung mit Zustimmung der Patientin oder des
Patienten abgesehen werden.

(2) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz regelt im Einvernehmen
mit dem Senator fUr Justiz und Verfassung im Einzelnen die Hohe des Arbeitsentgelts und
der Zuwendung.

§43
Vollstreckungsplan

(1) Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz und der Senator fir
Justiz und Verfassung regeln einvernehmlich die ortliche und sachliche Zustandigkeit der
Einrichtungen des Mal¥regelvollzuges in einem Vollstreckungsplan.

(2) Abweichungen vom Vollstreckungsplan sind zulassig, wenn

1. die Behandlung der Patientin oder des Patienten oder ihre oder seine Eingliederung
nach der Entlassung geférdert werden oder

2. Griunde der Vollzugsorganisation oder andere wichtige Griinde die Abweichung
rechtfertigen.
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§44
Verlegung

(1) Die Patientin oder der Patient darf mit ihrer oder seiner Zustimmung abweichend vom
Vollstreckungsplan in eine andere fur den Vollzug der Mal3regeln der Besserung und
Sicherung zustandige Einrichtung verlegt werden, wenn dies mit dem Zweck des
Maldregelvollzuges in Einklang steht.

(2) Ohne Zustimmung der Patientin oder des Patienten darf ein Wechsel der Einrichtung
angeordnet werden,

1. wenn dieser fUr eine Behandlung der Patientin oder des‘Patienten oder ihre oder
seine Eingliederung nach der Entlassung notwendig ist,

2. wenn dieser aus Grinden der Vollzugsorganisation ader aus Sicherheitsgrinden
unerlasslich ist.

§45
MaR des Freiheitsentzuges

(1) Das Mal3 des Freiheitsentzuges richtet,sich nach dem Krankheitsbild der Patientin oder
des Patienten. Daneben sind Gefahrdungen, die von der Patientin oder dem Patienten
ausgehen kénnen, zu berucksichtigen. Das Mal3 des Freiheitsentzuges ist nach § 24 zu
uberprifen und gegebenenfallsi@anzupassen.

(2) Die Behandlung schlief3t als'Lockerungen des MalRregelvollzuges insbesondere ein,
dass

1. die Patientin oder der Patient aul3erhalb der Einrichtung regelméaRig einer
Beschaftigung unter Aufsicht oder ohne Aufsicht nachgeht,

2. die Patientin oder der Patient aul3erhalb der Einrichtung wohnt, weiterhin jedoch an
den therapeutischen MalRBhahmen der Einrichtung teilnimmt oder

3. der Patientin oder dem Patienten fur eine bestimmte Zeit innerhalb eines Tages
Ausgang mit oder ohne Begleitung gewahrt wird.

(3) Ausgang mit oder ohne Begleitung kann auch zur Erledigung personlicher, familiarer,

rechtlicher oder geschaftlicher Angelegenheiten, zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen
oder aus anderen wichtigen Griinden bewilligt werden.
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(4) Lockerungen nach Absatz 2 dirfen nicht gegen den Willen der Patientin oder des
Patienten angeordnet werden. Sie durfen nicht bewilligt werden, wenn Tatsachen die
Beflrchtung begriinden, dass sie oder er sich dem Vollzug der Mal3regel entzieht oder die
Lockerungen des Vollzuges zu rechtswidrigen Taten missbraucht.

Teil 8:
Datenschutz

8§ 46
Grundsatz

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften der §8 31 bis
36 des Gesundheitsdienstgesetzes entsprechend. Hinsichtlich der Unterbringung in einem

Krankenhaus und der Abrechnung der Institutsambulanz gelten die Vorschriften des
Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes.

§47
Besondere Zweckbindung

(1) Personenbezogene Daten, die zur Erfillung von Aufgaben nach diesem Gesetz von
dem Trager der Hilfen und Schutzmalinahmen eder von anderen an Schutzmaflinahmen
beteiligten Diensten erhoben und gespeichert worden sind, insbesondere die
Untersuchungsergebnisse, arztlichen Zeugnisse und der Aufenthalt einer nach diesem
Gesetz untergebrachten Person, dirfen abweichend von § 32 Abs. 2 des
Gesundheitsdienstgesetzes fur anderg Zwecke nur verarbeitet werden, wenn

1. der oder die Betroffene eingewilligt-hat oder

2. wenn eine gegenwartigesGefahr.fur Leib oder Leben der betroffenen Person oder
Dritter nicht anders abgewendet werden kann.

Das gilt auch fur Stellen, denen diese Daten Ubermittelt worden sind.

(2) Die Verantwortung furdie Zulassigkeit einer Ubermittlung unter den in Absatz 1 Nrn. 1
und 2 genannten Voraussetzungen tragt die tibermitteinde Stelle. Erfolgt die Ubermittlung
auf Ersuchen des Empfangers oder der Empfangerin, tragt dieser oder diese die
Verantwortung fur die Richtigkeit der Angaben in seinem oder ihrem Ersuchen.

(3) Personenbezogene Daten dirfen Angehdrigen und Bezugspersonen der Patientinnen
oder der Patienten mitgeteilt werden, wenn nur so die Hilfen nach § 5 gewahrleistet
werden kdonnen.
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(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfullung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen, zur Rechnungslegung und -prifung oder zur Durchfiihrung von
Organisationsuntersuchungen ist zulassig, soweit diese Aufgaben nicht auf andere Weise,
insbesondere mit anonymisierten Daten, erfullt werden kdnnen. Die Verarbeitung der in
Absatz 1 Satz 1 aufgefuhrten Daten fur diese Zwecke ist nur mit Einwilligung des oder der
Betroffenen zulassig.

(5) Eine Ubermittlung an das zustandige Gericht ist auch zuléassig, soweit dies zur
Durchfiihrung des Betreuungsgesetzes erforderlich ist.

§48
Unterrichtung in besonderen Fillen

Ist anzunehmen, dass der oder die Betroffene infolge seiner ader.ihrer Krankheit oder
Behinderung im Sinne von § 1 Abs. 2 das eigene Leben oderdie eigene Gesundheit oder
Leben, Gesundheit oder andere, in der Bedeutung vergleichbare Rechtsguter eines Dritten
gefahrdet, so kann der Sozialpsychiatrische Dienst oder die Einrichtung nach § 13, in der
der oder die Betroffene untergebracht ist, die fur die Abwehr der Gefahr zustandige
Behorde Uber die getroffenen Feststellungen unterrichten..Dem oder der Betroffenen ist
Gelegenheit zu geben, sich zu der Unterrichtung zu aul3ern. § 7 Abs. 4 bleibt unberthrt.

§49
Datenschutziim MalRregelvollzug

(1) Im Rahmen des MaRregelvollzuges sind Arztinnen oder Arzte, Psychotherapeutinnen
oder Psychotherapeuten, Psychologinnensoder Psychologen, Gerichte und Behdrden
befugt, der Einrichtung Strafurteile, staatsanwaltliche Ermittlungssachverhalte,
psychiatrische und psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltlichen
Verfahren, den Lebenslauf und Angaben Uber die bisherige Entwicklung sowie Angaben
Uber Krankheiten, Kérperschaden und Verhaltensauffalligkeiten des oder der Betroffenen
zu Ubermitteln, es sei denn; dass Rechtsvorschriften aul3erhalb der allgemeinen
Regelungen uber die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies untersagen.

(2) Die Einrichtung im Rahmen des Maliregelvollzuges darf listenmafiig erfassen und
speichern, welche Personen zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck die Einrichtung
betreten oder verlassen haben.
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Teil 9:
Kosten

§50
Kosten der Hilfen, der arztlichen Behandlung und
der Unterbringung

(1) Die Kosten der Hilfen nach den 88 5, 25 und 40 und der Untersuchungen nach § 7
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 tragen die in 8 3 Abs. 1 bestimmten Trager der Hilfen und
SchutzmalRnahmen.

(2) Die Kosten einer ambulanten oder stationaren arztlichen Behandlung tragt die Patientin
oder der Patient, soweit nicht ein Trager von Sozialleistungen oder ein anderer zur
Gewahrung gleichartiger Leistungen verpflichtet ist.

(3) Die Kosten einer nach diesem Gesetz durchgefuhrten Unterbringung in einer
Einrichtung nach 8§ 13 tragt die Patientin oder der Patient, soweit sie nicht einem Dritten,
insbesondere einem Unterhaltspflichtigen, einem Trager der Sozialversicherung oder
einem Trager der Sozialhilfe zur Last fallen.

(4) Die Kosten einer Unterbringung sind vom‘Land zu tragen, wenn der Antrag auf
Anordnung einer Unterbringung abgelehnt oder zurtickgenommen wird oder aus anderen
Grunden seine Erledigung findet und die Varaussetzungen fur eine Unterbringung von
Anfang an nicht vorgelegen haben.

(5) Hat das Verfahren ergeben, dass ein/begriindeter Anlass zur Antragstellung nicht
vorlag, so kann das Gericht dig' Kosten der Unterbringung ganz oder teilweise der
Stadtgemeinde auferlegen, deren Ortspolizeibehdrde den Antrag gestellt hat.

(6) In den Fallen der Absatze 4 und 5 hat die in der Hauptsache ergehende Entscheidung

auszusprechen, wer die Kasten der Unterbringung zu tragen hat. Wenn eine Entscheidung
in der Hauptsache nicht'ergeht, ist Uber die Kosten unter Berlicksichtigung des bisherigen

Sachstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden.

(7) Die gerichtliche Entscheidung Uber die Kosten der Unterbringung ist nur mit der
sofortigen Beschwerde selbstandig anfechtbar.

§51
Kosten des MaR3regelvollzuges

Die Kosten des Maldregelvollzuges werden durch das Land getragen, soweit nicht ein
Sozialleistungstrager oder die Patientin oder der Patient zu den Kosten beizutragen hat.
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) Teil 10:
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 52
Einschrankung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden im Rahmen des Artikel 19 Abs. 2 des Grundgesetzes die
Rechte auf kdrperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des
Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses (Artikel 10 des
Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
eingeschrankt.

§53
Uberleitung anhingiger Verfahren

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei einem Gericht anhéngigen Verfahren sind nach
den Vorschriften dieses Gesetzes weiterzufuhren.

§54
Evaluation und AuBer-Kraft-Treten

(1) Die Erfahrungen mit diesem Gesetz sind bis zum 31. Dezember 2018 zu evaluieren
und der Deputation fiir Gesundheit zu berichten.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 aul3er Kraft.

Seite 33 von 33



	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
	Fußnoten
	Teil 1: Allgemeines
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Fürsorgegrundsatz

	Teil 2: Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke 
	§ 3 Träger der Hilfen und Schutzmaßnahmen
	§ 4 Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes
	§ 5 Hilfen
	§ 6 Rechtsanspruch auf Hilfen
	§ 7 Schutzmaßnahmen

	Teil 3: Unterbringung und Maßregelvollzug 
	§ 8 Begriff der Unterbringung
	§ 9 Voraussetzungen der Unterbringung
	§ 10 Zweck der Unterbringung
	§ 11 Zweck des Maßregelvollzuges
	§ 12 Rechts- und Pflichtenbelehrung der Patientin oder des Patienten
	§ 13 Einrichtungen
	§ 14 Unterbringungsverfahren
	§ 15 Vollzug der Unterbringung
	§ 16 Sofortige Unterbringung
	§ 17 Fürsorgliche Zurückhaltung
	§ 18 Maßnahmen vor Beginn der Unterbringung

	Teil 4: Betreuung während der Unterbringung und des Maßregelvollzuges
	§ 19 Entscheidungsbefugnisse
	§ 20 Rechtsstellung der Patientin oder des Patienten
	§ 21 Eingangsuntersuchung
	§ 22 Behandlung
	§ 23 Behandlungsplan
	§ 24 Gestaltung der Unterbringung und des Maßregelvollzuges
	§ 25 Begleitende Hilfen während der Unterbringung
	§ 26 Persönlicher Besitz
	§ 27 Recht auf Postverkehr
	§ 28 Recht auf Besuch
	§ 29 Beurlaubung und Ausgang
	§ 30 Hausordnung
	§ 31 Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
	§ 31a Fixierung
	§ 32 Durchsuchung und Untersuchung
	§ 33 Voraussetzung des unmittelbaren Zwangs

	Teil 5: Psychiatrieplan, Psychiatrieausschuss, Besuchskommission, Beschwerderecht 
	§ 34 Psychiatrieplan
	§ 35 Psychiatrieausschuss
	§ 36 Besuchskommission
	§ 37 Beschwerderecht

	Teil 6: Beendigung der Unterbringung und des Maßregelvollzuges 
	§ 38 Entlassung
	§ 39 Entlassungsvorbereitung
	§ 40 Nachgehende Hilfen

	Teil 7: Besondere Bestimmungen für den Maßregelvollzug 
	§ 41 Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung
	§ 42 Gewährung von Arbeitsentgelt und Zuwendungen bei Eingliederungsmaßnahmen für Maßregelvollzugspatienten
	§ 43 Vollstreckungsplan
	§ 44 Verlegung
	§ 45 Maß des Freiheitsentzuges

	Teil 8: Datenschutz
	§ 46 Grundsatz
	§ 47 Besondere Zweckbindung
	§ 48 Unterrichtung in besonderen Fällen
	§ 49 Datenschutz im Maßregelvollzug

	Teil 9: Kosten
	§ 50 Kosten der Hilfen, der ärztlichen Behandlung und der Unterbringung
	§ 51 Kosten des Maßregelvollzuges

	Teil 10: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
	§ 52 Einschränkung von Grundrechten
	§ 53 Überleitung anhängiger Verfahren
	§ 54 Evaluation und Außer-Kraft-Treten



